
 
 

Durchführungsbestimmungen  Frauen / Männer 

Volksbankpokal Handballkreis Lippe 

Final-Four 
 

Die in der Saison 2011/2012 stattfindende Pokalrunde findet ihren Abschluss am Samstag, 

18.02.2012 und Sonntag 19.02.2012 

 

Veranstalter:   Handballkreis Lippe  e.V.  

Ausrichtender Verein: TSV Schloß Neuhaus 

Austragungsort:  Andreas-Winter Halle, Sertürner Straße Schloß Neuhaus 

      

Samstag, 18.02.20012:  Halbfinale Frauen  

  14:30 Uhr TSV Schloß Neuhaus       -   HSG Altenbeken/Buke 

  16:00 Uhr HC Horn-Bad Meinberg   -  HSG Blomberg/Lippe 3 

Samstag, 18.02.2012:             Halbfinale Männer    

  18:00 Uhr HC Steinheim         -  HSG Altenbeken/Buke 2 

  19:45 Uhr      TSV Schloß Neuhaus        -  VfL Schlangen  

       

Sonntag, 19.02.2012: Endspiele: 

   15:00 Uhr  Frauen 

   17:00 Uhr  Männer 

 

Die Schiedsrichteransetzung und –bezahlung erfolgt durch den Handballkreis, der TSV 

Schloß Neuhaus tritt hier in Vorleistung. Der TSV Schloß Neuhaus stellt bei allen Spielen den 

Zeitnehmer, den Sekretär stellen die spielenden Vereine in Absprache. 

Der TSV Schloß Neuhaus sorgt für einen ausreichenden Sanitätsdienst. 

Die Eintrittsgelder verbleiben beim ausrichtenden Verein zur Deckung der allgemeinen Kos-

ten (Werbung, Getränke im Wettkampfbereich für die teilnehmenden Mannschaften und 

Schiedsrichter/Kampfgericht).  

 

Henning Grotevent, VP Spieltechnik     Wolfgang Kocinski, Frauenwart 

 

Bitte um Beachtung: 

Bei unentschiedenem Spielergebnis nach der normalen Spielzeit erfolgt eine Verlängerung 

von 2x5 Minuten, ist dann keine Entscheidung gefallen, erfolgt ein 7-m-Werfen entsprechend 

den Ausführungsbestimmungen für das 7m-Werfen des DHB.  

Der Verkauf und Verzehr alkoholischer Getränke im Wettkampfbereich (einschließlich Tri-

büne) ist für alle Veranstaltungen auf Kreisebene verboten. Sollten in Vorräumen der Wett-

kampfstätte Alkoholika feilgeboten werden, ist durch ausreichendes Ordnungspersonal si-

cherzustellen, dass sie nicht in den Wettkampfbereich gelangen. In der Sporthalle, in den 

Umkleideräumen und in den Nebenräumen (auch Thekenbereich) gilt uneingeschränktes 

Rauchverbot. 


